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Der Schutz vor Lärm bei der Arbeit wird verbessert

Im Zuge der Umsetzung von Richtlinien der Europäischen Union werden die

Lärmgrenzwerte am Arbeitsplatz gesenkt. Diese Umsetzung wird national durch

die Physikalienverordnung erfolgen, die voraussichtlich 2006 in Kraft treten wird.

Dann werden die Unternehmer bei Beurteilungspegeln von über 80 dB(A) den

Beschäftigten Gehörschutz zur Verfügung stellen müssen und ab 85 dB(A) wird

Tragepflicht bestehen.

Aufklärung ist der erste Schritt zur Gesundheit

Die Vermeidung von Lärm bietet selbstverständlich den sichersten

Schutz, aber oftmals ist dies – vor allem im Arbeitsleben – nicht

möglich. Es gibt jedoch viele Mittel und Maßnahmen, wie Sie Ihr

Gehör schonen können. Informationen hierüber liefert Ihnen auf

den folgenden Seiten unsere  Lärmschutzmauer ...
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Lassen Sie es nicht so weit kommen!

Durch Lärm verursachte Schwerhörigkeit lässt sich 

vermeiden. Dies ist auch deshalb besonders wichtig, 

weil sie unheilbar ist!

Der beste Schutz gegen Lärm besteht natürlich in 

dessen Vermeidung – wo dies nicht möglich ist, 

müssen Sie selbst für Ihren Schutz sorgen!

Ein Gehör lässt sich nicht ersetzen, deshalb
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Beeinträchtigungen durch Lärm werden von jedem Menschen 

anders ampfunden. Entsprechend unterschiedlich sind das 

Gefühl von Belästigung und die körperliche Reaktion auf Lärm.

Die Leistungsfähigkeit unseres Gehöres lässt sich jedoch 

eindeutig bestimmen. Ebenso eindeutig ist der Grenzwert, 

ab dem das Gehör Schaden nimmt. Dieser Wert liegt bei 

ca. 85 dB (A).
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Der Unternehmer  

muss Gehörschützer  

zur Verfügung stellen

Der Unternehmer  

muss Gehörschützer  

zur Verfügung stellen
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Der Unternehmer muss bei Beurteilungspegeln über 85 dB (A) 

Gehörschutz zur Verfügung stellen, ab 90 dB (A) besteht Trage-

pflicht. Kluge Leute tragen Gehörschutz.

Eine Gefährdung ist auch bei kurzfristiger Einwirkung von 

höheren Schallpegeln gegeben. Wussten Sie, dass bereits 

15 Minuten Arbeit täglich mit dem Winkelschleifer (Schallpegel 

z.B. 100 dB (A) einen Gehörschaden verursachen können?
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steht unter unnötigem Stress, 

gibt ein schlechtes Beispiel und 

geht "vertäubt" in den Feier-

abend

erkennt zu spät, dass gutes 

Hören besser ist als Rente
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reduziert den Stress und dadurch bedingte Krankheiten
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1. Lässt sich das Gehör ersetzen?

� a) ja   

� b) nein

2. Wie heißt das eigentliche Hörorgan?

� a) Ohrmuschel

� b) Gehörknöchelchenkette

� c) Schnecke

3. Wie hoch ist der Lärmpegel in der Disko?

� a) ca. 85 dB(A)

� b) ca. 90 dB(A)

� c) ca. 100 – 110 dB(A)

4. Welche Lärmminderungsmaßnahmen gibt es?

� a) schalldämmende Auskleidung

� b) keine

� c) Kapselung

5. Bei welchen Arbeiten können Gehörschäden auftreten?

� a) Tischlern

� b) Diskobesuch

� c) Schlosserarbeiten

6. Warum ist Gehörschutz unentbehrlich? – Weil Lärmschwerhörigkeit:

� a) vermeidbar ist

� b) unheilbar ist

� c) nicht sofort bemerkt wird
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Was hast Du gesagt?
Fragebogen zum Thema „Lärmschutz“
Bitte richtige Lösung ankreuzen (Mehrfachnennungen sind möglich)
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7. Lärm macht krank! – Welche Folgen kann Lärm hervorrufen?

� a) Stress

� b) Gereiztheit

� c) Lärmschwerhörigkeit

8. Wie hoch darf die Schallbelastung bei einer 8-Stunden-Schicht sein? 

(ohne Gehörschutz)

� a) 75 dB(A)

� b) 85 dB(A)

� c) 90 dB(A)

9. Ab wann ist Gehörschutz vom Arbeitgeber zur Verfügung zu stellen?

� a) 70 dB(A)

� b) 85 dB(A)

� c) 100 dbB(A)

10. Nennen Sie bauliche Lärmminderungsmaßnahmen

� a) schallschluckende Konstruktion

� b) Maschinen draußen lassen

11. Welche Folgen können bei Nichttragen von Gehörschutz auftreten?

� a) Schwerhörigkeit

� b) Stress

� c) keine, ich passe mich an

12. Welche Argumente haben Sie, um Hörschutz zu tragen?
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Bundesverband der Unfallkassen München Tel.: 089/62272-0

Bayerischer

Gemeindeunfallversicherungsverband München Tel.: 089/36093-0

Bayerische Landesunfallkasse München Tel.: 089/36093-0

Braunschweigischer

Gemeindeunfallversicherungsverband Braunschweig Tel.: 0531/27374-0

Eisenbahn-Unfallkasse Frankfurt Tel.: 069/47863-0

Gemeindeunfallversicherungsverband

Hannover Hannover Tel.: 0511/8707-0

Gemeindeunfallversicherungsverband

Oldenburg Oldenburg Tel.: 0441/77909-0

Gemeindeunfallversicherungsverband

Westfalen-Lippe Münster/Westf. Tel.: 0251/2102-0

Rheinischer

Gemeindeunfallversicherungsverband Düsseldorf Tel.: 0211/2808-0

Landesunfallkasse

Freie Hansestadt Hamburg Hamburg Tel.: 040/27153-0

Landesunfallkasse Niedersachsen Hannover Tel.: 0511/8707-0

Landesunfallkasse

Nordrhein-Westfalen Düsseldorf Tel.: 0211/9024-0

Unfallkasse Baden-Württemberg Stuttgart Tel.: 0711/9321-0

Unfallkasse Berlin Berlin Tel.: 030/7624-0

Unfallkasse Brandenburg Frankfurt/Oder Tel.: 0335/5216-0

Unfallkasse des Bundes Wilhelmshaven Tel.: 04421/407-0

Unfallkasse Freie Hansestadt Bremen Bremen Tel.: 0421/35012-0

Für weitere Informationen 
wenden Sie sich bitte an:
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Unfallkasse Hessen Frankfurt/Main Tel.: 069/29972-0

Unfallkasse Mecklenburg-Vorpommern Schwerin Tel.: 0385/5181-0

Unfallkasse München München Tel.: 089/233-26336

Unfallkasse Post und Telekom Tübingen Tel.: 07071/933-0

Unfallkasse Rheinland-Pfalz Andernach Tel.: 02632/9 60-0

Unfallkasse Saarland Saarbrücken Tel.: 06897/9733-0

Unfallkasse Sachsen Meißen Tel.: 03521/724-0

Unfallkasse Sachsen-Anhalt Zerbst Tel.: 03923/751-0

Unfallkasse Schleswig-Holstein Kiel Tel.: 0431/6407-0

Unfallkasse Thüringen Gotha Tel.: 03621/777-0

Feuerwehr-Unfallkasse

Brandenburg Frankfurt/Oder Tel.: 0335/5216-0

Feuerwehr-Unfallkasse Hamburg Hamburg Tel.: 040/309049289

Feuerwehr-Unfallkasse

Niedersachsen Hannover Tel.: 0511/9895-431

Feuerwehr-Unfallkasse Nord Kiel Tel.: 0431/603-2113

Feuerwehr-Unfallkasse

Nordrhein-Westfalen Düsseldorf Tel.: 0211/977989-0

Feuerwehr-Unfallkasse

Sachsen-Anhalt Magdeburg Tel.: 0391/54459-0

Feuerwehr-Unfallkasse Thüringen Erfurt Tel.: 0361/5518-200
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Hinweis:

Seit Oktober 2002 ist das BUK-Regelwerk „Sicherheit und Gesundheitsschutz“ neu strukturiert
und mit neuen Bezeichnungen und Bestellnummern versehen. In Abstimmung mit dem Haupt-
verband der gewerblichen Berufsgenossenschaften wurden sämtliche Veröffentlichungen den
Kategorien „Unfallverhütungsvorschriften“, „Regeln für Sicherheit und Gesundheitsschutz“,
„Informationen“ und „Grundsätze“ zugeordnet.

Bei anstehenden Überarbeitungen oder Nachdrucken werden die Veröffentlichungen auf die
neuen Bezeichnungen und Bestellnummern umgestellt. Dabei wird zur Erleichterung für einen
Übergangszeitraum von ca. 3 bis 5 Jahren den neuen Bestellnummern die bisherige Bestellnum-
mer angefügt.

Des Weiteren kann die Umstellung auf die neue Bezeichnung und Benummerung einer so
genannten Transferliste entnommen werden, die u.a. im Druckschriftenverzeichnis und auf der
Homepage des Bundesverbandes der Unfallkassen (www.unfallkassen.de) veröffentlicht ist.


